6. NOVEMBER 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes und zur Bestätigung von fünf Königlichen Erlassen in Sachen Energie


(Belgisches Staatsblatt vom 20. Januar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


6. NOVEMBER 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes und zur Bestätigung von fünf Königlichen Erlassen in Sachen Energie


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


	Art. 2 - Der Königliche Erlass vom 20. Juli 2022 zur Festlegung der Berechnungsmethode und der Kontrollmodalitäten für die Kosten der strategischen Reserve und des Kapazitätsmechanismus wird mit Wirkung ab dem 19. August 2022, dem Datum seines Inkrafttretens, bestätigt.

	Der König kann die Bestimmungen des Königlichen Erlasses vom 20. Juli 2022 zur Festlegung der Berechnungsmethode und der Kontrollmodalitäten für die Kosten der strategischen Reserve und des Kapazitätsmechanismus, bestätigt durch vorliegendes Gesetz, abändern, ergänzen, ersetzen oder aufheben.


	Art. 3 - Der Königliche Erlass vom 20. Juli 2022 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 2002 in Bezug auf die Ausarbeitung von Mechanismen zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen und über die Entschädigung der Inhaber einer staatlichen Offshore-Konzession bei Ausfall des Modular Offshore Grid wird mit Wirkung ab dem 1. September 2022, dem Datum seines Inkrafttretens, bestätigt.

	In Artikel 7 § 1 Absatz 3 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, ersetzt durch das Gesetz vom 27. Dezember 2021, werden zwischen den Wörtern "der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen" und den Wörtern ", abändern, ersetzen oder aufheben" die Wörter "und durch Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes vom 6. November 2023 zur Abänderung des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes und zur Bestätigung von fünf Königlichen Erlassen in Sachen Energie" eingefügt.


	Art. 4 - Der Königliche Erlass vom 6. Dezember 2022 zur Festlegung der Beträge für das Jahr 2022 der Fonds zur Finanzierung der tatsächlichen Kosten, die aus der Anwendung von Höchstpreisen für die Lieferung von Elektrizität und Erdgas an geschützte Haushaltskunden hervorgehen, wird mit Wirkung ab dem 9. Januar 2023, dem Datum seines Inkrafttretens, bestätigt.


	Art. 5 - Der Königliche Erlass vom 12. Dezember 2022 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 29. März 2012 zur Festlegung der Regeln für die Bestimmung der Kosten der Anwendung der Sozialtarife durch die Erdgasunternehmen und der Interventionsregeln im Hinblick auf ihre Übernahme und des Königlichen Erlasses vom 29. März 2012 zur Festlegung der Regeln für die Bestimmung der Kosten der Anwendung der Sozialtarife durch die Elektrizitätsunternehmen und der Interventionsregeln im Hinblick auf ihre Übernahme wird mit Wirkung ab dem 9. Januar 2023, dem Datum seines Inkrafttretens, bestätigt.

	Der Königliche Erlass vom 22. Dezember 2022 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 29. März 2012 zur Festlegung der Regeln für die Bestimmung der Kosten der Anwendung der Sozialtarife durch die Erdgasunternehmen und der Interventionsregeln im Hinblick auf ihre Übernahme und des Königlichen Erlasses vom 29. März 2012 zur Festlegung der Regeln für die Bestimmung der Kosten der Anwendung der Sozialtarife durch die Elektrizitätsunternehmen und der Interventionsregeln im Hinblick auf ihre Übernahme wird mit Wirkung ab dem 30. Dezember 2022, dem Datum seines Inkrafttretens, bestätigt.

	Der König kann die Bestimmungen des Königlichen Erlasses vom 29. März 2012 zur Festlegung der Regeln für die Bestimmung der Kosten der Anwendung der Sozialtarife durch die Erdgasunternehmen und der Interventionsregeln im Hinblick auf ihre Übernahme und des Königlichen Erlasses vom 29. März 2012 zur Festlegung der Regeln für die Bestimmung der Kosten der Anwendung der Sozialtarife durch die Elektrizitätsunternehmen und der Interventionsregeln im Hinblick auf ihre Übernahme, bestätigt durch Gesetz, abändern, ergänzen, ersetzen oder aufheben.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 6. November 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Die Ministerin der Energie
T. VAN DER STRAETEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT
